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Ablaufschema zum strukturierten Vorgehen bei der Behandlung von Anhaltspunkten  

auf (mögliche) Kindeswohlgefährdungen  

- Handreichung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kindertagesstätten –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Stufe:  
Klärungsprozess 

im Kindergarten 

2. Stufe: 
Beteiligung der „er-

fahrenen Fachkraft“ 

3. Stufe: 
Meldung an das 

Jugendamt 

Wahrnehmung von An-
haltspunkten, die auf 
eine mögliche Kindes-
wohlgefährdung hin-
deuten. 

Erfassung der Anhaltspunkte 
mit Hilfe der „Diagnosetabel-
le“ und Information der Lei-
tung der Kindertagesstätte. 

Kollegiale Be-
ratung in der 
Kindertages-
stätte. 

Wenn Hinweise nicht ausreichend geklärt 
werden können oder/und Eltern vermittel-
te Hilfsangebote nicht wahrnehmen, er-
folgt Beteiligung der „erfahrenen Fach-

kraft“. 

Leitung der Kindertages-
stätte nimmt Kontakt mit 
„erfahrener Fachkraft“ auf. 

Übersendung der Diagnosetabel-
le und persönliches Beratungs-
gespräch zwischen Kindertages-
stätte und „erfahrener Fachkraft“. 

Wenn Hinweise letztlich nicht ge-
klärt werden können oder /und 
Eltern Hilfsangebote nicht wahr-
nehmen, erfolgt Mitteilung an 

das Kreisjugendamt. 

Mitteilung durch die Kindertagesstätte 
an das Jugendamt auf mögliche Kin-
deswohlgefährdung mit Hilfe des „Mit-

teilungsbogens“. 

Jugendamt übernimmt Fallbearbeitung 
und leitet weitere Handlungsschritte 
ein. 


